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 Illegale Downloads 

 Rechtsbegriff: „Störerhaftung“  

 Fall „Mädchenpensionat“ 

Störerhaftung 
früher: Probleme beim Internetzugang in ÖB 
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Internetzugang: PC & WLAN 
Telemediengesetz zuletzt geändert 28.09.2017 (BGBl. I S. 3530) 

  www.gesetze-im-internet.de/tmg/ 

§ 8 TMG  Durchleitung von Informationen 
(1) Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie in einem Kommunikationsnetz übermitteln 
oder zu denen sie den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich, sofern sie              
 1.  die Übermittlung nicht veranlasst, 
 2.  den Adressaten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt und 
 3.  die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert haben. 
Sofern diese Diensteanbieter nicht verantwortlich sind, können sie insbesondere nicht wegen einer 
rechtswidrigen Handlung eines Nutzers auf Schadensersatz oder Beseitigung oder Unterlassung 
einer Rechtsverletzung in Anspruch genommen werden; dasselbe gilt hinsichtlich aller Kosten für die 
Geltend-machung und Durchsetzung dieser Ansprüche. Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, 
wenn der Diensteanbieter absichtlich mit einem Nutzer seines Dienstes zusammenarbeitet, um 
rechtswidrige Handlungen zu begehen.  
(2) … 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Diensteanbieter nach Absatz 1, die Nutzern einen Internetzu-
gang über ein drahtloses lokales Netzwerk zur Verfügung stellen. 
(4) Diensteanbieter nach § 8 Absatz 3 dürfen von einer Behörde nicht verpflichtet werden, 
 1. vor Gewährung des Zugangs 
    a) die persönlichen Daten von Nutzern zu erheben und zu speichern (Registrierung) oder 
    b) die Eingabe eines Passworts zu verlangen oder 
 2. das Anbieten des Dienstes dauerhaft einzustellen. 
Davon unberührt bleiben Maßnahmen auf freiwilliger Basis 
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Folgerungen für Bibliotheken 

Keine Pflicht zur Überwachung des Internet 

Keine Verantwortung für fremde 

Informationen 

Freies WLAN rechtmäßig 

Keine Registrierungspflicht für WLAN-Nutzer 
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§ 113b Telekommunikationsgesetz TKG  

… 
(3) Die Erbringer öffentlich zugänglicher Internetzugangsdienste speichern  
 1.  die dem Teilnehmer für eine Internetnutzung zugewiesene Inter-
      netprotokoll-Adresse, 
 2.  eine eindeutige Kennung des Anschlusses, über den die Internet-
      nutzung erfolgt, sowie eine zugewiesene Benutzerkennung, 
 3.  Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende der Internetnutzung 
      unter der zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse unter Angabe 
      der zugrunde liegenden Zeitzone. 
… 
5) Der Inhalt der Kommunikation, Daten über aufgerufene Internetseiten und 
Daten von Diensten der elektronischen Post dürfen auf Grund dieser Vorschrift 
nicht gespeichert werden. 
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Vorratsdatenspeicherung 2 
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Eine Bibliothek muss also keine Nutzerdaten für Internet & WLAN erfassen, da sie: 

 An ihre Nutzer keine IP-Adressen oder Nutzerkennung vergibt, weder beim Internet-

Zugang, noch beim WLAN; 

 Abruf von allgemein zugänglichen Informationen anbietet; 

 Nicht mehr als 10.000 Teilnehmer den Internetzugang nutzen; 

 Nicht mehr als 100.000 Teilnehmer das WLAN nutzen. 

 

Vorratsdatenspeicherung 
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Freies Internet für Alle? 

http://socialskillscentral.com/images/homepage4.jpg 
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§ 5 JMStV    Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote  
 
(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, 
verbreiten oder zugänglich machen, haben sie dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder 
Jugendliche der betroffenen Altersstufen sie üblicherweise nicht wahrnehmen. 
(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur Beeinträchtigung der Entwicklung im Sinne von Absatz 1 
vermutet, wenn sie nach dem Jugendschutzgesetz für Kinder oder Jugendliche der jeweiligen 
Altersstufe nicht freigegeben sind. Satz 1 gilt entsprechend für Angebote, die mit dem bewerte-
ten Angebot im Wesentlichen inhaltsgleich sind. 
(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 dadurch entsprechen, dass er  
 1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrnehmung des Angebots durch 
 Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe unmöglich macht oder wesentlich 
 erschwert, oder das Angebot mit einer Alterskennzeichnung versieht, die von geeigneten 
 Jugendschutzprogrammen nach § 11 Abs. 1 und 2 ausgelesen werden kann, oder  
 2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugänglich gemacht werden, so wählt, dass 
 Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe üblicherweise die Angebote nicht 
 wahrnehmen.  
Nicht entwicklungsbeeinträchtigende Angebote können als „ohne Altersbeschränkung“ gekenn-
zeichnet und ohne Einschränkungen verbreitet werden.  

Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den 
Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien  

(Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV)  
 i.d.F. d. 19. RÄStV,  in Kraft getreten am 1. Oktober 2016  
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§ 11 JMStV  Jugendschutzprogramme  
 
(1) Jugendschutzprogramme sind Softwareprogramme, die Alterskennzeichnungen nach 

§ 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 auslesen und Angebote erkennen, die geeignet sind, die Entwick-

lung von Kindern und Jugendlichen zu beeinträchtigen. Sie müssen zur Beurteilung ihrer 

Eignung einer anerkannten Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt 

werden. Sie sind geeignet, wenn sie einen nach Altersstufen differenzierten Zugang zu 

Telemedien ermöglichen und eine dem Stand der Technik entsprechende Erkennungs-

leistung aufweisen. Zudem müssen sie benutzerfreundlich ausgestaltet und nutzerautonom 

verwendbar sein.  

... 

(4) Hat eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ein Jugendschutz-

programm als nach Absatz 1 oder 2 geeignet beurteilt, hat sie die Beurteilung mindestens 

alle drei Jahre zu überprüfen. Sie hat auf die Behebung von Fehlfunktionen hinzuwirken. 

Die Beurteilungen nach den Absätzen 1 und 2 und die Ergebnisse ihrer Überprüfung nach 

Satz 1 sind unverzüglich in geeigneter Form zu veröffentlichen.  
11 
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autolernwerkstatt.de                                                                          
kindernetz.de/ 
blinde-kuh.de                                                                                   
kindersache.de/ bmu.de/kinder/                                                                                   
kleinesweb.de/ 
br-online.de/bayern2/kinderinsel/                           
labbe.de/magazin/index.htm/ 
bundesrat.de/politix/                               
machno.hbi-
stuttgart.de/ifak/multikids/ 
disney.de/                                                                                
mdr.de/abenteurwelt/ 
eduhi.at/schule/brglinz-hamerling/lexi/         
oneworldweb.de/tdh/kinderseiten/ 
emil-gruenbaer.de/                                                                                
pixelkids.de/ 
geo.de/geolino/                                                                                      
pumuckel.de/ 

Internet-Festzugang 
goere.de/                                                                                               

sat1junior.de/ 
greenpeace.de/std_3p/kids/sonstige/                                                      

sowieso.de/ 
gwdg.de/~unolte/StarChild/                                                                     

tivi.zdf.de/ 
hitipis.de/                                                                      

universum.de/univ/muecke/ 
kidsville.de/                                                                                 

wdr.de/chamaelon/ 
kidsweb.de/                                                                 

wdr.de/tv/kinderweltspiegel/ 
4kidz.de/                                                                       

wdr.de/radio/radio5/lilipuz/ 
kinderkanal.de/                                                                                     

wdrmaus.de/ 

 

https://seitenstark.de/kinder/mitglieder 
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Handlungsalternativen für 
Bibliotheken 

 Filtersoftware 
 Festzugang 
 Firewall 
 Proxyrechner 

-------------------------------------------------------- 
 Sichtkontrolle 
 Nutzungszeit 
 Zustimmung oder Benachrichtigung der Eltern 
 Verpflichtungserklärung 

www.bodenseepeter.de/wp-content/uploads/2012/02/sichtkontrolle.jpg 
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Literaturhinweis 
https://irights.info/artikel/henning-tillmann-was-ist-das-problem-mit-dem-
jugendmedienschutz-im-internet/27412 
Die Regelungen und Reformpläne beim Jugendmedienschutz stehen 
immer wieder in der Kritik: Sie würden Gegebenheiten des Internet nicht 
gerecht. Auch der aktuelle Reformvorschlag sei mit seinen Vorgaben für 
abgestufte Alterskennzeichnungen nicht praktikabel, sagt der SPD-
Netzpolitiker Henning Tillmann. 
 
https://irights.info/artikel/nicht-alles-was-geht-erlaubt-broschuere-
irightsinfo-klicksafe/23533 
Urheber- und Persönlichkeitsrechte im Internet:  
Broschüre für Jugendliche, Eltern und Pädagogen 
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   Zweck des Datenschutzes 
 Der Datenschutz soll den Einzelnen vor  

Beeinträchtigungen seines Persönlichkeits-
rechts durch den Umgang von öffentlichen 
und nicht-öffentlichen Stellen mit seinen 
personenbezogenen Daten schützen. 

  

Recht auf informationelle Selbstbestimmung  
Art. 2 Abs. 1 GG / Art. 8 Abs. 1 EMRK 
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Rechtsgrundlagen 

18 

 „Volkszählungsurteil“ Bundesverfassungsgericht          

(BVerfGE 65, 1 - Urteil des Ersten Senats vom 15. Dezember 1983 auf 
die mündliche Verhandlung vom 18. und 19. Oktober 1983) 

 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung - Abl. EU 4.5.2016 L 119/1) 

 Bundesdatenschutzgesetz     

     vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097) 

 Datenschutzgesetze der Länder   >>>    
Baden-Württemberg: G. z. Anpassung d. allgemeinen Datenschutzrechts u. sonstiger 
Vorschriften  an die Verordnung (EU) 2016/679 vom 12. Juni 2018 (GBl BW 2018, 173) 



Grundrecht auf Datenschutz 

Artikel 1 DSGVO Gegenstand und Ziele  
(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.  
(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere 
deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.  
… 
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Datenschutz-Grundverordnung vom 27. April 2016 
… 

(Erwägungsgrund 13) Damit in der Union ein gleichmäßiges Datenschutz-

niveau für natürliche Personen gewährleistet ist und Unterschiede, die den 

freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt behindern könnten, 

beseitigt werden, ist eine Verordnung erforderlich, die … natürliche Person-

en in allen Mitgliedstaaten mit demselben Niveau an durchsetzbaren Rech-

ten ausstattet, dieselben Pflichten und Zuständigkeiten für die Verantwort-

lichen und Auftragsverarbeiter vorsieht und eine gleichmäßige Kontrolle der 

Verarbeitung personenbezogener Daten und gleichwertige Sanktionen in allen 

Mitgliedstaaten sowie eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den Auf-

sichtsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet.  



Personenbezogene (pb) Daten 

   Angaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer natürlichen Person, z.B.: 

 
 Name 
 Anschrift 
 Geburtsdatum 
 Religion 
 Staatsangehörigkeit 
 Geschlecht 
 Schule 
 Krankheiten 
 Hobbies 
 Kontonummer 20 



Grundsatz des Datenschutzes 

Alles ist verboten, es sei denn, es ist erlaubt. 

Verbot von: Verarbeitung pb Daten  

Verarbeiten = Speichern, Verändern, Über-

mitteln, Sperren, Löschen pb Daten 
 Art. 4 Nr. 1 DSGVO Begriffsbestimmungen 

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 

Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisa-

tion, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwend-

ung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich 

oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 21 



Datenverarbeitung zulässig, wenn: 

  Gesetzliche Erlaubnis („darf“) 

  Gesetzliche Verpflichtung („muß“) 

  Einwilligung des Betroffenen („ok“) 

Art. 6 Abs. 1 DSGVO / § 3 BDSG 22 



Dateisystem 

 strukturierte Sammlung pb Daten 

 nach bestimmten Kriterien zugänglich 

 geordnet (Art. 4 Nr. 6 DSGVO) 

    = Online-Katalog einer Bibliothek 

    = Nutzerkonto Bibliothek 

    = Anmeldeformulare im Leitz-Ordner 

     23 



Datenverarbeitung 

Art. 6 DSGVO Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nach-

stehenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der 

sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere 

bestimmte Zwecke gegeben;  

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertrags-

partei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person 

erfolgen;  

c) … 
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 Eindeutige Erklärung bzw. bestätigende Handlung der betroffenen Person 

 Stillschweigen reicht nicht aus 

– kein Schriftformerfordernis, auch elektronische Erklärung möglich (»Ankreuz-

kästchen«) 

– aber: Nachweis, dass Einwilligung vorliegt, vom Verantwortlichen zu führen  

(Beweislast) 

– Folgen: bei elektronischer Erklärung Protokollierung notwendig, jederzeitige 

Abrufmöglichkeit 

– »Double-Opt-In-Verfahren« notwendig, z.B. bei Bestellung von Newslettern 

 Widerrufsmöglichkeit für die Zukunft >>> betroffene Person muss darüber 

informiert werden, die Erklärung für die Zukunft widerrufen zu können 

„Einwilligung“ 
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Dauer der Datenspeicherung 

Art. 5 DSGVO Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten  
 
(1) Personenbezogene Daten müssen  
… 
e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur 
so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich 
ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit die personenbe-
zogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und organisa-
torischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen Interesse 
liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke 
oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden 
(„Speicherbegrenzung“);  

Benutzerkonto >>> wie lang? 
Ausleihdaten    >>> wie lang? 26 



Information in  
»präziser, transparenter, verständlicher und leicht 

zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache« 

Müssen in konkreter Situation verfügbar sein, d.h. bei schriftlicher Kommunika-
tion i.d.R. kein Verweis auf das Internet zulässig 
– Name, Kontaktdaten des Verantwortlichen 
– Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
– Zwecke der Verarbeitung, Rechtsgrundlagen 
– bei Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) das berechtigte Interesse 
– ggf. Empfänger der personenbezogenen Daten (auch Auftragsverarbeiter) 
– im Zeitpunkt der Erhebung der Daten 
– Speicherdauer 
– Betroffenenrechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung etc.) 
– bei Einwilligung Hinweis auf Widerrufsrecht 
– Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörde 
– ggf. Hinweis auf gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Bereitstellung 
   der Daten und Folgen der Nichtbereitstellung 

https://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/k
ommissionen/recht/publikationen/benutzung.html 



Datenschutz im Bibliotheksalltag 

Benutzungsordnung >>> Datenschutzhinweis 

Unterschrift bei Anmeldung = Ausdrückliche Ein-

willigung in Datenverarbeitung 

Ausleihdaten nach Medien-Rückgabe löschen 

Benutzerkonto nach Ungültigkeit Ausweis löschen 

Zugriff auf Benutzerkonto für Dritte sperren 

Datenübermittlung nur an Gericht 



5 
Bundestag-Drucksache 18/12329 S. 19 
„den Rechten der Urheber und dem umfassenderen öffent-
lichen Interesse, insbesondere Bildung und Forschung…“ 

29 



Kopien für Bibliothekszwecke 

§ 60e Bibliotheken 
(1) Öffentlich zugängliche Bibliotheken, die keine un-
mittelbaren oder mittelbaren kommerziellen Zwecke 
verfolgen (Bibliotheken), dürfen ein Werk aus ihrem 
Bestand oder ihrer Ausstellung für Zwecke der Zugäng-
lichmachung, Indexierung, Katalogisierung, Erhaltung 
und Restaurierung vervielfältigen oder vervielfältigen 
lassen, auch mehrfach und mit technisch bedingten 
Änderungen.  
 

Ab 1. 3. 2018 in Kraft 
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§ 95a UrhG Schutz technischer Maßnahmen 
(1) Wirksame technische Maßnahmen zum Schutz eines nach diesem Gesetz geschützten Werkes 
oder eines anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutzgegenstandes dürfen ohne Zustimmung 
des Rechtsinhabers nicht umgangen werden, soweit dem Handelnden bekannt ist oder den Umstän-
den nach bekannt sein muss, dass die Umgehung erfolgt, um den Zugang zu einem solchen Werk 
oder Schutzgegenstand oder deren Nutzung zu ermöglichen. 
(2) … 

aber 
§ 95b UrhG Durchsetzung von Schrankenbestimmungen 
(1) Soweit ein Rechtsinhaber technische Maßnahmen nach Maßgabe dieses Gesetzes anwendet, ist 
er verpflichtet, den durch eine der nachfolgend genannten Bestimmungen Begünstigten, soweit sie 
rechtmäßig Zugang zu dem Werk oder Schutzgegenstand haben, die notwendigen Mittel zur Verfüg-
ung zu stellen, um von diesen Bestimmungen in dem erforderlichen Maße Gebrauch machen zu 
können: 
… 
12. § 60e (Bibliotheken) 

31 

DVD / CD / E-Medien mit Kopierschutz 



32 



§ 60h Abs. 2  Angemessene Vergütung der 
gesetzlich erlaubten Nutzungen  

(1) ... 
(2) Folgende Nutzungen sind abweichend von Absatz 1 vergütungsfrei: 
 1. … 
 2. Vervielfältigungen zum Zweck der Indexierung, Katalogi-
 sierung, Erhaltung und Restaurierung nach § 60e Absatz 1 
 und § 60f Absatz 1. 
 

Ab 1. 3. 2018 in Kraft 
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Neu ab 1. März 2018 

 Bibliothekskopie für mehrere Zwecke erlaubt,  
 z.B. Erhaltung und Restaurierung 
 Mehrfachkopien zulässig 
 Vergütungsfrei 
 Betrifft auch lizenzierte Werke (E-Books) 
 Formatänderung erlaubt (Digitalisierung) 
 Kopiersperre (DRM) ist aufzuheben 
 Weitergabe an andere Bücherei zulässig § 60e 

Abs. 2 UrhG 
 Gesetz geht Vertrag vor § 60g UrhG 34 
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E-Medien, Social Media  >>> neue Gesetze ? 
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• Telemediengesetz & JMStV gelten 
• Onleihe  = Telemedium 
• Technische Mittel 

  Filtersoftware 
  Koppelung an Nutzerkonto 

• Sonstige Mittel 
  Verpflichtungserklärung 

• ABER: Keine Altersgrenzen für Printmedien !!! 
• Fazit: Rechtslage klar, Sachlage unklar 

Onleihe & Jugendschutz 

§ 14 JSchG Kennzeichnung von Filmen und Film- und Spielprogrammen 
(1) Filme sowie Film- und Spielprogramme, die geeignet sind, die Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu be-
einträchtigen, dürfen nicht für ihre Altersstufe freigegeben werden. 
(2) Die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 kennzeichnet 
die Filme und die Film- und Spielprogramme mit 
1. "Freigegeben ohne Altersbeschränkung", 
2.  "Freigegeben ab sechs Jahren", 
3.  "Freigegeben ab zwölf Jahren", 
4.  "Freigegeben ab sechzehn Jahren", 
5. "Keine Jugendfreigabe". 
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Artikel 17  
Nutzung geschützter Inhalte durch Diensteanbieter für das Teilen 

von Online-Inhalten  

39 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten eine 
Handlung der öffentlichen Wiedergabe oder eine Handlung der öffentlichen Zugänglichmachung für 
die Zwecke dieser Richtlinie vornimmt, wenn er der Öffentlichkeit Zugang zu von seinen Nutzern 
hochgeladenen urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen 
verschafft.  
Ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten muss deshalb die Erlaubnis von den in Artikel 
3 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2001/29/EG genannten Rechteinhabern einholen, etwa durch den Ab-
schluss einer Lizenzvereinbarung, damit er Werke oder sonstige Schutzgegenstände öffentlich 
wiedergeben oder öffentlich zugänglich machen darf.  
(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine von einem Diensteanbieter für das Teilen von Online-
Inhalten – zum Beispiel durch Abschluss einer Lizenzvereinbarung – eingeholte Erlaubnis auch für 
Handlungen gilt, die von Nutzern von Diensten ausgeführt werden und die in den Geltungsbereich des 
Artikels 3 der Richtlinie 2001/29/EG fallen, sofern diese Nutzer nicht auf der Grundlage einer gewerb-
lichen Tätigkeit handeln oder mit ihrer Tätigkeit keine erheblichen Einnahmen erzielen.  
(3) Nimmt ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten eine Handlung der öffentlichen 
Wiedergabe oder der öffentlichen Zugänglichmachung unter den in diesem Artikel festgelegten Be-
dingungen vor, so findet die Beschränkung der Verantwortlichkeit nach Artikel 14 Absatz 1 der Richt-
linie 2000/31/EG auf die in diesem Artikel beschriebenen Situationen keine Anwendung.  
Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes lässt die mögliche Anwendung von Artikel 14 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG auf die Anbieter derartiger Dienste für Zwecke außerhalb des Geltungsbereichs 
dieser Richtlinie unberührt.  
… 
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… 
(4) Wird die Erlaubnis nicht erteilt, so ist der Diensteanbieter für das Teilen von Online-
Inhalten für nicht erlaubte Handlungen der öffentlichen Wiedergabe, einschließlich der 
öffentlichen Zugänglichmachung, urheberrechtlich geschützter Werke oder sonstiger 
Schutzgegenstände verantwortlich, es sei denn, der Anbieter dieser Dienste erbringt den 
Nachweis, dass er  

a) alle Anstrengungen unternommen hat, um die Erlaubnis einzuholen; und  
b) nach Maßgabe hoher branchenüblicher Standards für die berufliche Sorgfalt alle 
Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass bestimmte Werke und 
sonstige Schutzgegenstände, zu denen die Rechteinhaber den Anbietern dieser 
Dienste einschlägige und notwendige Informationen bereitgestellt haben, nicht ver-
fügbar sind; und in jedem Fall  
c) nach Erhalt eines hinreichend begründeten Hinweises von den Rechteinhabern 
unverzüglich gehandelt hat, um den Zugang zu den entsprechenden Werken oder 
sonstigen Schutzgegenständen zu sperren bzw. die entsprechenden Werke oder 
sonstigen Schutzgegenstände von seinen Internetseiten zu entfernen, und alle 
Anstrengungen unternommen hat, um gemäß Buchstabe b das künftige Hochladen 
dieser Werke oder sonstigen Schutzgegenstände zu verhindern.  
… 
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